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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Sensibilisierung für Gleichstellungsfragen ist eine der primären Aufgaben der Büros für
die Gleichstellung von Frau und Mann, die im Berichtsjahr in weiteren Kantonen und
Städten geschaffen wurden. Neu eröffnet oder beschlossen wurden derartige Stellen in
den Kantonen Bern, Neuenburg, und Waadt sowie in den Städten Lausanne und Zürich.
Der Kanton Tessin wählte für die Förderung der Gleichberechtigung die Minimalvariante
und setzte eine ihm direkt unterstellte Beraterin für Frauenfragen ein. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.10.1990
MARIANNE BENTELI

In Ausführung eines Postulates Stamm (cvp, LU) aus dem Jahr 1993 erarbeitete das BIGA
eine Weiterbildung im Baukastensystem, die bereits 1996 angeboten werden soll.
Dieses modulare System kommt durch seine Flexibilität vor allem den spezifischen
Berufs- und Lebenssituationen der Frauen entgegen. Das BIGA hob hervor, der
etappenweise Wiedereinstieg werde damit zeitlich besser verkraftbar und die
psychologische Hemmschwelle für die Aufnahme einer beruflichen Weiterbildung
kleiner. Auch die Finanzierung verursache weniger Probleme als jene von integralen
Lehrgängen. Als besonders frauenfreundlich strich das BIGA die Anrechnung von
Familien- und Betreuungspraxis hervor, da vorgesehen ist, dass Lernleistungen und
Erfahrungen aus familiären oder gemeinnützigen Tätigkeiten ganz oder teilweise
anerkannt werden. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.03.1995
MARIANNE BENTELI

Als schweizerische Premiere erliess die Schuldirektion der Stadt Bern Richtlinien zur
Anrechenbarkeit der Familienarbeit. Die mit externen Fachleuten ergänzte
Arbeitsgruppe Frauenförderung erstellte einen Raster, der angibt, wie Erfahrungen in
der Familien- und Betreuungsarbeit sowie in anderen ausserberuflichen Tätigkeiten in
Dienstjahre umgerechnet und damit lohnwirksam werden können. Diese Richtlinien
traten auf den 1. Februar des Berichtsjahres in Kraft und sollen zunächst in der
Städtischen Schuldirektion erprobt und bei der Festsetzung der Anfangslöhne von
Wiedereinsteigerinnen angewendet werden. Wenn sie sich bewähren, sollen sie später
auf weitere Direktionen der Stadtverwaltung ausgedehnt werden. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 03.02.1996
MARIANNE BENTELI

Am 1. Juli des Berichtsjahres trat das neue Gleichstellungsgesetz in Kraft. Sowohl das
Eidg. Gleichstellungsbüro wie auch der Gewerkschaftsbund veröffentlichten aus diesem
Anlass Publikationen, welche das Gesetz präzisieren resp. Anleitungen zur Bewertung
von Arbeitsplätzen anbieten. Zu der von Arbeitgeberseite während der
parlamentarischen Beratung des Gesetzes prognostizierten Flut von
Lohngleichheitsklagen führte das neue Gesetz allerdings nicht. 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 23.07.1996
MARIANNE BENTELI

Ende April 2021 verabschiedete der Bundesrat seine erste nationale
Gleichstellungsstrategie. In den 50 Jahren seit Einführung des Frauenstimmrechts sei
die Gleichstellung zwar vorangeschritten, vollständig erreicht worden sei sie aber noch
nicht. Die sogenannte Gleichstellungsstrategie 2030 setzt sich eine gleichberechtigte
Teilhabe von Frauen und Männern im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und familiären
Leben zum Ziel. Ferner sollen Frauen und Männer «während ihres ganzen Lebens die
gleiche soziale Sicherheit [geniessen] und [...] sich in einem respektvollen Umfeld ohne
Diskriminierung und Gewalt [verwirklichen können]». In vier Handlungsfeldern setzt die
Strategie bei der Förderung der beruflichen Gleichstellung, der verbesserten
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der Bekämpfung von Diskriminierung,
Sexismus und Gewalt an. In Bezug auf die Gleichstellung in der Arbeitswelt pocht die
Strategie etwa auf die Einhaltung der Lohngleichheit, die Erhöhung des Frauenanteils in
MINT-Studienfächern, die Einführung der Individualbesteuerung und auf eine
verbesserte Rentensituation dank Reformen der ersten und zweiten Säule. Zur
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf plant der Bundesrat unter
anderem eine Botschaft für ein bedarfsgerechteres Angebot an ausserfamiliärer
Betreuung und definiert nicht zuletzt das folgende Ziel: «Elternurlaube,

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 28.04.2021
MARLÈNE GERBER
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familienfreundliche Arbeitszeiten und die soziale Sicherheit für Eltern und betreuende
Angehörige sind ausgebaut.» Im Bereich der geschlechtsspezifischen Gewalt zielt die
Strategie auf die Verringerung der häuslichen Gewalt und die Verbesserung der
persönlichen Sicherheit der Frauen, wobei insbesondere Opferschutzmassnahmen und
Massnahmen «zur stärkeren Verantwortungsnahme von Tatpersonen» ausgebaut
werden sollen. Zur Verhinderung von Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts
überprüft der Bundesrat das Bundesrecht auf bestehende rechtliche Ungleichheiten
und setzt auf Sensibilisierungskampagnen sowie auf eine verbesserte Datenlage zu
geschlechtsspezifischen Auswirkungen. 
Die Strategie setzt auf den Dialog des Bundes mit Kantonen und Gemeinden, aber auch
mit anderen interessierten Kreisen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft.
Ebenfalls hält der Bund darin explizit fest, dass auch die unteren föderalen Ebenen zur
Bekämpfung von Stereotypen und der Diskriminierung von Frauen verpflichtet seien.
Nicht zuletzt ist die Gleichstellungsstrategie gemäss Bundesrat auch das Ergebnis der
Ratifikation internationaler Konventionen, namentlich der Istanbul-Konvention und des
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW). 5

1) Frauenfragen, 1990, Nr. 2, S. 70 f., Nr. 3, S. 79 ff. und 1991, Nr. 1, S. 87; "Büros für die Gleichstellung in der Schweiz", in
Emanzipation, 1990, Nr. 3, S. 10 ff.
2) Presse vom 29.3.95. Vgl. SPJ 1993, S. 252.
3) TA, 3.2.96. 
4) Lit. Decoppet, Eidg. Büro und Freivogel; F-Frauenfragen, 1996, Nr. 2, S. 74; SHZ, 21.3.96; SoZ, 7.4.96; BüZ, 4.5.96; Presse
vom 1.6., 8.6., 1.7. und 2.7.96; NZZ, 7.6., 8.6. und 23.7.96; SZ, 22.6.96 (Interview mit BR Dreifuss); Bund, 27.6.96; TA, 28.6.96.
5) Gleichstellungsstrategie 2030; Medienmitteilung BR, EDI, EBG, EJPD vom 28.4.21
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